
44405/2017 ZUSTELL-UND LIEFERANSCHRIFTHusarenstraße 30, 53117 Bonn
VERKEHRSANBINDUNGStraßenbahn 61, Husarenstraße

POSTANSCHRIFT Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
Postfach 1468, 53004 Bonn

Nur per Email an:

Herrn
Robert Michel

████████████████████████

BETREFF Vermittlung bei Anfrage „Eingangsbestätigung für 5 IFG -Anfragen anderer 
Bürger“ [#24610]

BEZUG Ihre Email vom 20.09.2017

Sehr geehrter Herr Michel,

vielen Dank für Ihre Email an die Bundesbeauftragte. 
Nach Prüfung des Sachverhalts muss ich Ihnen jedoch mitteilen, dass ich in Ihrem 
Falle nicht tätig werden kann.

Gemäß § 12 Abs. 1 IFG kann jeder die Bundesbeauftragte als Ombudsstelle ein-
schalten, der sein Recht auf Informationszugang nach dem IFG als verletzt ansieht. 
Die von Ihnen aufgeführten Anfragen anderer Bürger müssen deshalb von diesen 
selbst vorgenommen werden, um ihr Recht auf Informationszugang geltend zu ma-
chen. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Rathmann

HAUSANSCHRIFTHusarenstraße 30, 53117 Bonn
VERBINDUNGSBÜROFriedrichstraße 50, 10117 Berlin

TELEFON (0228) 997799-954
TELEFAX (0228) 997799-550 
E-MAIL referat15@bfdi.bund.de

BEARBEITET VONSimone Rathmann
INTERNET www.datenschutz.bund.de

DATUM Bonn, 09.10.2017
GESCHÄFTSZ.15-724/005 II#0202

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei
allen Antwortschreiben unbedingt an.

Besuchen Sie uns: 
Tag der Deutschen Einheit

1. – 3. Oktober 2011
in B onn
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